
Bayerischer Landtag 
14. Wahlperiode Drucksache 14/3357 
 06.04.2000 
 

Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 14/1361 

zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen, des Bayerischen Schulfi-
nanzierungsgesetzes und des Gesetzes über die Kosten-
freiheit des Schulwegs 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen durchgeführt werden: 

I. § 1 wird wie folgt  geändert: 

1. Es wird folgende neue Nummer 1 a eingefügt: 

"1 a. Art. 2  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
'(3) Bei der Erfüllung der Aufgaben 
der Schulen wirken alle Beteiligten, 
insbesondere Schule und Elternhaus, 
vertrauensvoll zusammen. Dies gilt 
auch für die Entwicklung eines eige-
nen Schulprofils.' 

b) Es wird folgender neuer Absatz 4 an-
gefügt: 
'(4) ¹Die Öffnung der Schule gegen-
über ihrem Umfeld ist zu fördern. 
² Die Öffnung erfolgt durch die Zu-
sammenarbeit der Schulen mit außer-
schulischen Einrichtungen, insbeson-
dere mit Betrieben, Sport- und ande-
ren Vereinen, Kunst- und Musikschu-
len, freien Trägern der Jugendhilfe, 
kommunalen und kirchlichen Einrich-
tungen sowie mit Einrichtungen der 
Weiterbildung.'" 

 

2. Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a)   In Buchstabe a) wird Art. 7 Abs. 6 wie 
      folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort "Berufsaus-
bildung" das Komma und der folgende-
Text gestrichen und durch die Worte "und 
zu weiteren beruflichen Qualifikationen 
führen können, sie schafft die schulischen 
Voraussetzungen für den Übertritt in wei-
tere schulische Bildungsgänge bis zur 
Hochschulreife." ersetzt. 

bb) In Satz 3 erhält der zweite Halbsatz fol-
gende Fassung: 
 
"hierfür ist die Bildung eigener Klassen 
und Kurse möglich, z.B. Praxisklassen, 
Klassen bzw. Kurse für Aussiedlerschüler 
und Schüler mit nichtdeutscher Mutter-
sprache."  

 

b) Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 
 
"c) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8;  
      in Satz 1 wird der Punkt durch einen 
      Strichpunkt ersetzt und es wird folgender  
      Halbsatz angefügt: 
 
     'Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 2 und 3 
     gelten entsprechend.'" 

 

3. In Nummer 4 erhält Art. 8 Abs. 1 Satz 4 folgende 
Fassung: 
 
" 4Sie schafft die schulischen Voraussetzungen für 
den Übertritt in weitere schulische Bildungsgänge 
bis zur Hochschulreife." 

 

4. Es wird folgende neue Nummer 4 a eingefügt: 
 
"4 a.  Art. 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
         a)  Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
             ' ¹Die Berufsschule verleiht nach Maßgabe 
              der erzielten Leistungen den erfolgreichen  
              Berufsschulabschluss.' 
 
        b)  In Satz 2 wird der Punkt durch einen  
             Strichpunkt ersetzt und es werden folgende  
             Halbsätze angefügt: 
 
             ' in Fällen besonderer Härte kann eine 
               andere moderne Fremdsprache als  
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              Englisch genehmigt werden; das Staats- 
              ministerium für Unterricht und Kultus  
              trifft die näheren Regelungen.'" 

 

5. Nummer 6 erhält folgende Fassung: 
 
"6. Art. 13 wird wie folgt geändert: 
 
     a)  In Satz 3 werden nach dem Wort 'Gesund- 
          heitsberufe' die Worte 'sowie für Musik' 
          eingefügt. 
 
     b)  In Satz 4 wird der Punkt durch einen  
          Strichpunkt ersetzt und es wird folgender  
          Halbsatz angefügt: 
 
          'Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 2 und 3 
           gelten entsprechend.'" 

 

6. Es wird folgende neue Nummer 13 a eingefügt: 
 
"13 a.  In Art. 31 Abs. 2 Satz 2 werden das Wort  
            'kann' durch die Worte 'wird bei Bedarf'  
             ersetzt und das Wort 'werden' gestrichen." 
 

7. Nummer 14 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 

"a) In Absatz 2 erhält Satz 3 folgende  
 Fassung: 

' ³Die Hauptschulen sollen so weit als 
möglich in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 
mehrzügig geführt werden.'" 

b) Es wird folgender neuer Buchstabe b) einge-
fügt: 
 
"b) In Absatz 5 wird folgender Satz 3  
       angefügt: 
 
       ' ³Für die Jahrgangsstufe 10 werden keine 
       eigenen Sprengel gebildet.'" 

c) Der bisherige Buchstabe b) wird Buchstabe c). 
 

8. Es wird folgende neue Nummer 25 a   eingefügt: 

 "25 a.  Art. 54 wird wie folgt geändert: 
 
                  a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2  
                        angefügt: 
 
                        ' ²Bei Berufsschulen kann nach Maßgabe 
                         der Schulordnung auf eine Abschluss- 
                         prüfung verzichtet werden, wenn sich  
                         die Schüler einer Berufsabschlussprü- 
                         fung nach dem Berufsbildungsgesetz  
                         oder der Handwerksordnung unterzie- 

                    hen, an der Lehrkräfte an beruflichen 
                    Schulen mitwirken.' 
 
             b)  Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
             c)  Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden  
                   Absätze 4 und 5." 

 

9. Es wird folgende neue Nummer 25 b eingefügt: 
 
"25 b.  Art. 69 wird wie folgt geändert: 
 
            a)  Absatz 2 Satz 1 und 2 erhalten folgende  
                 Fassung: 
 
                 ' ¹Mitglieder des Schulforums sind der  
                 Schulleiter sowie zwei von der Lehrer 
                 konferenz gewählte Lehrkräfte, der El- 
                 ternbeiratsvorsitzende sowie zwei vom  
                 Elternbeirat gewählte Elternbeiratsmit- 
                 glieder und der Schülerausschuss.  ²Den  
                 Vorsitz im Schulforum führt der Schul- 
                 leiter.' 
 
            b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
                 aa)  In Satz 2 werden folgende neue 
                        Nummern 6 und 7 angefügt: 
 
                        '6.  zu Grundsätzen der Schulsozi- 
                             alarbeit, 
 
                         7.  zu Grundsätzen über die Durch- 
                              führung von Veranstaltungen im  
                             Rahmen des Schullebens.' 
 
                  bb)  Satz 4 erster Halbsatz erhält fol- 
                         gende Fassung: 
 
                         ' 4Das Schulforum kann ferner auf  
                         Antrag eines Betroffenen in Kon- 
                         fliktfällen vermitteln;'" 

10. Es wird folgende neue Nummer 29 a eingefügt: 
 
"29 a.  In Art. 90 wird folgender neuer Satz 4 ange- 
           fügt: 
 
           '4Für die privaten Schulvorbereitenden Ein- 
           richtungen (Art. 22 Abs. 1) gelten die Be- 
           stimmungen dieses Gesetzes entsprechend.'" 
 

 

II. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
Der Nummer 3 Buchst. a werden folgende neue Dop-
pelbuchst. dd und ee angefügt: 
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"dd) Es wird folgender neuer Satz 3 einge 
        fügt: 
 
      '3Als Gastschüler gelten auch Berufs- 
      schüler, die in Einrichtungen, insbesonde- 
      re in Werkstätten, des Bundes oder des  
      Landes bzw. privatisierten Nachfolgeein- 
      richtungen (Deutsche Telekom AG, Deut- 
      sche Bahn AG) zentral ausgebildet wer- 
      den und vor Aufnahme der Ausbildung  
      ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im  
      Grund- sprengel der für die Einrichtung  
      zuständigen Berufsschule hatten.' 
 

ee) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze  
     4 bis 6." 

 

III. § 4 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden die Worte "§ 1 Nr. 37"  
     durch die Worte "§ 1 Nr. 36" und die Worte " 
     § 2 Nrn. 6 bis 8" durch die Worte "§ 2 Nrn. 5  
     bis 7" ersetzt. 

2. In Absatz 2 werden im Satz 3 nach dem Wort  
     "Bis" das Wort "spätestens" eingefügt und die  
     Jahreszahlen 2006/2007" durch "2005/2006"  
     ersetzt. 

3. In Absatz 5 werden nach dem Wort "Schuljahr" 
      die Jahreszahlen "1998/1999" durch  
      "1999/2000" ersetzt. 

 
 
 
 

Berichterstatter: Schneider Siegfried 
Mitberichterstatterin: Goertz 
 
 
 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Bil-
dung, Jugend und Sport federführend zugewiesen. 
Der federführende Ausschuss hat eine 1. und 2. Be-
ratung durchgeführt. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
und der Ausschuss für Kommunale Fragen und In-
nere Sicherheit haben den Gesetzentwurf mitbera-
ten. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner 16. Sitzung am 21. Oktober 1999 in 
einer 1. Beratung behandelt und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: kein Votum 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen zu einer Fassung, die 
den in I. enthaltenen Änderungen entspricht, ab-
züglich der durch den Ausschuss für Kommunale 
Fragen und Innere Sicherheit vorgenommenen Än-
derungen und der in der 2. Beratung in § 1 einge-
fügten Nummern 6 und 10. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf in seiner 48. Sitzung am  
9. November 1999 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  

4. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf in seiner 28. Sit-
zung am 26. Januar 2000 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: 1 Enthaltung, 4 kein Votum 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t  mit der Maßgabe, dass 
folgende Änderungen durchgeführt werden: 
 
I. § 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 3 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

"c) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8;  
in Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und es wird folgender Halbsatz 
angefügt: 

'Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 2 und 3 gel-
ten entsprechend.'" 
 
 

2. Die vom federführenden Ausschuss zur Ein-
fügung vorgeschlagene Nummer 4 a erhält 
folgende Fassung: 
 
" 4a. Art. 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
'Die Berufsschule verleiht nach Maßga-
be der erzielten Leistungen den erfolg-
reichen Berufsschulabschluss.' 

b) In Satz 2 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und es werden fol-
gende Halbsätze angefügt: 'in Fällen be-
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sonderer Härte kann eine andere moder-
ne Fremdsprache als Englisch geneh-
migt werden; das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus trifft die näheren 
Regelungen.'" 
 

3. Nr. 6 erhält folgende Fassung: 
 
     "6. Art. 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort 'Ge- 
    sundheitsberufe' die Worte "sowie für  
    Musik" eingefügt. 

b) In Satz 4 wird der Punkt durch einen  
    Strichpunkt ersetzt und es wird folgen- 
    der Halbsatz angefügt:  
 
    'Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 2 und 3  
    gelten entsprechend.'" 

 

II.  § 2 wird wie folgt geändert: 

Der Nr. 3 Buchst. a) werden folgende neue Dop-
pelbuchst. dd und ee angefügt: 

 

"dd) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

"3Als Gastschüler gelten auch Berufsschüler, 
die in Einrichtungen, insbesondere in Werk-
stätten, des Bundes oder des Landes bzw. pri-
vatisierten Nachfolgeeinrichtungen (Deutsche 
Telekom AG, Deutsche Bahn AG) zentral aus-
gebildet werden und vor Aufnahme der Aus-
bildung ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
im Grundsprengel der für die Einrichtung zu-
ständigen Berufsschule hatten." 

ee) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze  
      4 bis 6." 

 

5. Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport  
hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am  
16. März 2000 in einer 2. Beratung behandelt  
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU:  Zustimmung 
 SPD:  Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
seine ursprüngliche Beschlussempfehlung auf-
rechterhalten, die Ergänzungen des Ausschusses 
für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit ü-
bernommen und in § 1 die Nummern 6 und 10 neu 
eingefügt. 

6. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und  
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf in seiner 
26. Sitzung am 06. April 2000 endberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  

   CSU: Zustimmung 
   SPD: Ablehnung 
   B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t  mit der Maßgabe, dass 
folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. In § 1 Nr. 34 Buchstabe d) werden die Worte 
"landwirtschaftlich-technische Assistenten" 
durch "agrar-technische Assistenten" ersetzt. 
 

2. In § 2 sind im Einleitungssatz die Worte  
"zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1997 (GVBl S. 853)" durch "zu-
letzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 
26. Juli 1999 (GVBl S. 312)" zu ersetzen. 
 

3. § 4 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"2Abweichend von Satz 1 treten § 1 Nr. 36  
mit Wirkung vom 1. August 1994, § 2 Nr. 3 
Buchst. a Doppelbuchstabe dd und ee mit Wir-
kung vom 1. Januar 1995, § 1 Nr. 9 Buchst. c 
mit Wirkung vom 1. August 1998 und in § 2 
Nr. 6 die Sätze 4 bis 6 mit Wirkung vom  
1. Januar 1999 in Kraft." 
 

4. In § 4 Abs. 7 wird "§ 2 Nr. 8 Buchst. b" durch 
"§ 2 Nr. 7 Buchst. b" ersetzt. 
.  

Irlinger 
Vorsitzender 
 


